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keitsgebots handelt es sich bei diesen Tätigkeite
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e Finanzdienstleis-

ngen bzw. keine begünstigten Hilfs- und Nebentätigkeiten sind. 

ind Vermittlungstätigkeiten, auch wenn sie sich auf Finanzdienstleis-

tungen beziehen. 

V. Billigkeitsregelung 

 

n die anderen Leistungen 1 % des Gesamtumsatzes des 

nternehmens nicht übersteigen. 

eis-

es § 8 Nummer 1 




